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S T R O M  -  E R S AT Z V E R S O R G U N G  V O N  N I C H T- H A U S H A LT S K U N D E N

Preise im Rahmen der Ersatzversorgung für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz im 
Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH.  
 
Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist in Teil 4 - Energielieferung an Letztverbraucher (§§ 36 - 42a) sowohl die 
Grundversorgungspflicht als auch die Ersatzversorgung geregelt. 

Preise gültig ab 01.09.2022

Ersatzversorgung

Arbeitspreis netto Cent/kWh 82,36

 zzgl. Umsatzsteuer Cent/kWh 15,64

Arbeitspreis brutto  Cent/kWh 98,00

Grundpreis netto Euro/Monat 25,00

 zzgl. Umsatzsteuer   Euro/Monat 4,75

Grundpreis brutto (je Zähler) Euro/Monat 29,75

Preisbestandteile

Der angegebene Arbeitspreis versteht sich inklusive der Netznutzungsentgelte, der Konzessionsabgabe, der Strom-
steuer, der Umlage für das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G), der Umlage für abschaltbare Lasten gemäß § 
18 AbLaV, der § 19 Strom NEV-Umlage sowie der Offshore-Netzumlage gemäß § 17 f EnWG. In den angegebenen 
Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe von z. Zt. 19 % enthalten.

Preisanpassung

Sollten sich die oben genannten gesetzlichen Preisbestandteile ändern oder neue hinzukommen, werden diese 
entsprechend angepasst bzw. ergänzt.

Gemäß § 38 EnWG i. V. m. § 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) vom 
26.10.2006 in der jeweils gültigen Fassung kann eine übergangsweise Versorgung mit elektrischer Energie im 
Rahmen der sog. Ersatzversorgung erfolgen. 
Von Ersatzversorgung spricht man, wenn Ihr aktueller Energiebezug/-verbrauch über 10.000 kWh/a liegt und nicht 
einer bestimmten Lieferung durch den Lieferanten oder einem konkreten Liefervertrag zugeordnet werden kann. 
Die Ersatzversorgung endet nach maximal drei Monaten. 
Um zu gewährleisten, dass Sie danach auch weiterhin mit elektrischer Energie beliefert werden, müssen Sie in 
dieser Zeit einen Stromliefervertrag mit einem Lieferanten abschließen. Die Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH 
beliefert die in ihrem Grundversorgungsgebiet ansässigen Nicht-Haushaltskunden ohne registrierende Leistungs-
messung im Rahmen der sogenannten Ersatzbelieferung zu folgenden Preisen und sonstigen Bedingungen:


